
 

 

Inoffizielle Übersetzung 

Ohne Angaben von Gewähr  

Stand: 23. Juli 2023 

 

Demokratische Volksrepublik Algerien 

 

Finanzministerium, 

Generaldirektion der Zollbehörde, 

Direktion Gesetzgebung, Regulierung und Zollvorschriften 

Nr. 1169/MAG/M 012/2023 

Algerien, den 11.06.2023 

An die Herren:   

- Die regionalen Zolldirektoren; 

- Der Direktor des nationalen Zentrums für Zollsignale und Informationssystem; 

- Regionalleiter für nachträgliche Kontrolle 

-  

Kopie an meine Damen und Herren:  

- Generalinspekteur der Zollbehörde;  

- Zentraldirektoren der Zollämter 

- Studienleiter für Zollbehörde; 

- Direktoren nationaler Zentren. 

Kopie als Fallpräsentation an: Herrn Generaldirektor der Zollbehörde. 

Kopie an: Präsident der National Union of Algerian Transit Agents (UNTCA) 

 

Betreff: Bei der Anwendung der Feldverfahren zur Verkörperung der 
Zusammenarbeit mit der großen Moschee von Paris im Bereich der 
„Halal“-Zertifizierung.  

Referenz: Getriebe Nr. 3662/A oder M/2023 vom 29.05.2023 

Anhänge: drei (03). 



 

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir gemäß der in der oben genannten 
Referenzmitteilung des Guardian-Ministeriums, einschließlich der Mitteilung des Ministers für 
Handel und Exportförderung, Nr. 425 vom 27.05.2023, im Zusammenhang mit der Einleitung der 
Anwendung von Feldverfahren zur Verkörperung der Zusammenarbeit mit der   « Grande 
Mosquée de Paris » im Bereich der „Halal-Zertifizierung“, Kopien von Folgendem erhalten haben: 

- Die vorläufige Liste der importierten Lebensmittel, die einer obligatorischen „Halal-
Zertifizierung“ unterliegen ;  

- Formulare für „Halal-Zertifikate“, ausgestellt vom « Institut Islamique de la Grande Mosquée 
de Paris » ;  

- Adressen der Büros des « Institut Islamique de la Grande Mosquée de Paris » in Europa. 

In derselben Mitteilung wurde darauf hingewiesen, dass Importeure verpflichtet sind, für die 
betreffenden Lebensmittel, die aus Frankreich importiert werden und aus allen anderen 
europäischen Ländern stammen, ein „Halal-Zertifikat“ beizufügen, das vom « Institut Islamique 
de la Grande Mosquée de Paris » ausgestellt wurde. Dieses Institut verfügt über ein für diesen 
Prozess zuständiges Büro. 

Daher beehre ich mich  hiermit Ihnen Kopien der oben genannten Dokumente zur Verfügung zu 
stellen und bitte Sie, für eine weite Verbreitung des Inhalts dieses Verfahrens zu sorgen und die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Ihre Interessen wahrzunehmen und die 
Wirtschaftsteilnehmer diesbezüglich zu informieren. 

Es ist zu beachten, dass „Halal“-Beweiszertifikate nicht als besondere Verwaltungsverfahren 
(FAP) gelten, die für den Zoll erforderlich sind, sondern von den Grenzkontrolldiensten des 
Handelsministeriums vor der Erstellung einer Konformitätsbescheinigung der betreffenden 
Produkte mit dem Staatsgebiet und dem Abschluss der Zollverfahren verlangt werden. 

 

 

Direktor für Gesetzgebung, Organisation und Zollsysteme 

Stempel, Unterschrift 

A. Habsa 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


